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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ( Art. 82 ff. BGG ) kann wegen
Rechtsverletzungen gemäss Art. 95 f. BGG erhoben werden. Die Feststellung des
Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels
für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 BGG ). Das
Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt
hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von
Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ).

E. 2.1
Streitig und zu prüfen ist, ob das kantonale Gericht Bundesrecht verletzte, indem es auf
einen rentenausschliessenden Invaliditätsgrad schloss und deshalb die am 6. Februar 2015
verfügte Abweisung des Leistungsbegehrens bestätigte.

E. 2.2
Die Vorinstanz hat die gesetzlichen Bestimmungen und die von der Rechtsprechung dazu
entwickelten Grundsätze, namentlich diejenigen zu den Begriffen der Invalidität ( Art. 8
Abs. 1 ATSG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 IVG ) und der Erwerbsunfähigkeit ( Art. 7
ATSG ), zum Anspruch auf eine Invalidenrente ( Art. 28 Abs. 1 IVG ), zu deren nach dem
Invaliditätsgrad abgestuften Umfang ( Art. 28 Abs. 2 IVG ) sowie zum Beweiswert und zur
Beweiswürdigung ärztlicher Berichte und Gutachten ( BGE 134 V 231 E. 5.1 S. 232; 125 V
351 E. 3 S. 352) zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.

E. 3.1
Die Vorinstanz erwog primär gestützt auf den Bericht der Dr. med. B.________, FMH
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, vom 29. August
2014, die Beschwerdeführerin leide unter verschiedenen somatischen Beschwerden und sei
für eine körperlich leichte Tätigkeit, welche überwiegend im Sitzen verrichtet werden
könne, in einem Pensum von 80 % arbeitsfähig. Trotz der Verdachtsdiagnose einer
Fibromyalgie im Bericht des Dr. med. C.________, Orthopädische Chirurgie der Klinik
D.________, vom 16. September 2014 und trotz fremdanamnestischer Hinweise auf
psychische Beschwerden im erwähnten Bericht der Dr. med. B.________, verzichtete das
kantonale Gericht im Rahmen der antizipierten Beweiswürdigung auf weitere Abklärungen
in rheumatologischer und psychiatrischer Hinsicht. Zur Begründung führte es im
Wesentlichen an, die Diagnose einer Fibromyalgie sei nicht erstellt, und die psychischen
Beschwerden seien von Dr. med. B.________ lediglich im Rahmen einer Fremdanamnese
erwähnt worden, ohne dass diesbezüglich je eine Diagnose gestellt worden wäre.



E. 3.2
Eine antizipierte Beweiswürdigung der Vorinstanz, wonach keine weiteren ärztlichen
Abklärungen erforderlich sind, wird vom Bundesgericht nur auf Willkür bzw.
offensichtliche Unrichtigkeit hin geprüft ( BGE 141 I 60 E. 3.3 S. 64 ; 140 I 285 E. 6.3.1 S.
299; 137 V 64 E. 5.2 S. 69). Inwiefern im vorliegenden Fall die vorweggenommene
Beweiswürdigung willkürlich sein soll, ist nicht ersichtlich.

E. 3.2.1
In Bezug auf die beantragten rheumatologischen Untersuchungen übersieht die
Beschwerdeführern, dass sie beinahe zeitgleich von drei Orthopäden, deren Fachkompetenz
sich gerade auch auf rheumatologische Leiden wie die Fibromyalgie erstreckt (vgl. Urteil
9C_688/2016 vom 16. Februar 2017 E. 3.5 mit Hinweisen), untersucht worden war. Einzig
Dr. med. C.________ äusserte den Verdacht auf eine Fibromyalgie, ohne indessen eine
gesicherte Diagnose zu stellen. Demgegenüber hatten weder Dr. med. E.________ im
Bericht vom 7. Juli 2014 noch Dr. med. B.________ im Bericht vom 29. August 2014 einen
entsprechenden Verdacht geäussert. Davon, dass bei diesen Untersuchungen die
massgebenden Tender-Points nicht überprüft worden wären, wie die Beschwerdeführerin
behauptet, kann keine Rede sein. Während sich in der Befunderhebung der Dr. med.
B.________ zahlreiche Hinweise auf untersuchte Druckschmerzpunkte finden, musste eine
solche Überprüfung bei Dr. med. E.________ unterbleiben, weil sich die
Beschwerdeführerin zum Vornherein jeglicher aktiven oder passiven Untersuchung
verweigerte. Hinweise auf eine (relevante) gesundheitliche Veränderung im äusserst kurzen
Zeitraum zwischen den Untersuchungen bei den Dres. med. E.________ und B.________
(Juni und August 2014) und jener bei Dr. med. C.________ (September 2014) finden sich
in den medizinischen Akten nicht. In Anbetracht all dessen ist - zumindest unter dem
Gesichtswinkel der beschränkten Kognition (vgl. E. 3.2 hievor) - nicht zu beanstanden, dass
die Vorinstanz auf weitere (rheumatologische) Abklärungen verzichtete.

E. 3.2.2
Nichts anderes gilt in Bezug auf die beantragte psychiatrische Abklärung. In den Akten
findet sich dazu einzig der Hinweis der Dr. med. B.________, die Beschwerdeführerin -
welche ihrerseits Beschwerden wie Ängste, Depressionen oder Schlafstörungen verneinte -
sei bisher nicht in psychiatrischer Therapie. Die anwesende Tochter habe aber über traurige
bis depressive Stimmungen und Schlafstörungen berichtet. Indessen hielten weder Dr. med.
B.________ noch andere involvierte Ärzte psychiatrische Abklärungen tatsächlich für
indiziert.

E. 3.3
Aufgrund Fehlens eines ausgewiesenen psychosomatischen Leidens - namentlich einer
Fibromyalgie (vgl. E. 3.2.1 hievor) - kann auch offen bleiben, ob die medizinische
Aktenlage eine schlüssige Beurteilung im Lichte von BGE 141 V 281 erlaubte.

E. 4
Die Beschwerdeführerin rügt weiter, weder die Beschwerdegegnerin noch die Vorinstanz
hätten konkretisiert, welche Verweistätigkeiten ihr in einem Pensum von 80 % zumutbar
seien.

E. 4.1



Mit diesem Einwand lässt die Beschwerdeführerin ausser Acht, dass die Anforderungen an
die Umschreibung der noch zumutbaren Tätigkeiten rechtsprechungsgemäss nicht gross
sind, und Vorinstanz und Verwaltung im Rahmen des Einkommensvergleichs keine
konkreten Arbeitsstellen nachzuweisen haben, sondern vielmehr von einem ausgeglichenen
Arbeitsmarkt ausgegangen wird (Urteil 8C_293/2016 vom 11. Juli 2016 E. 4.2 mit Hinweis
auf SVR 2008 IV Nr. 62 S. 203 E. 5.1, 9C_830/2007). Verwaltung und Gericht haben
deshalb nicht zu prüfen, ob die Versicherte tatsächlich eine entsprechende Arbeitsstelle
erhält oder erhalten kann. Es reicht aus, dass solche auf dem Arbeitsmarkt vorhanden und
nicht bloss theoretischer Natur sind (vgl. etwa Urteil 8C_589/2008 vom 5. Februar 2009 E.
5.2 mit weiteren Hinweisen).

E. 4.2
Die Vorinstanz ging gestützt auf den Bericht der Dr. med. B.________ vom 29. August
2014 davon aus, der Beschwerdeführerin seien leichte Tätigkeiten, welche überwiegend im
Sitzen verrichtet werden können, in einem Pensum von 80 % zumutbar. Unter
Berücksichtigung des damit erfassten relativ weiten Kreises an geeigneten
Verweisungstätigkeiten hat das kantonale Gericht zumutbare Arbeitsstellen genügend
konkret benannt. Daran ändert nichts, dass die zweifelsohne über ein grosses Stellenangebot
verfügende Arbeitgeberin der Beschwerdeführerin ausser Stande war, konkret eine
betriebsinterne Einsatzmöglichkeit in einem Pensum von 80 % anzubieten. Entgegen der
Beschwerde lässt dieser Umstand den Schluss nicht zu, die erforderlichen Tätigkeiten seien
bloss theoretischer Natur und im als ausgeglichen unterstellten Arbeitsmarkt nicht zu
finden. Auch der Hinweis der Beschwerdeführerin auf ihre mangelnde Ausbildung verfängt
angesichts des dem Invalideneinkommen zu Grunde gelegten Anforderungs- bzw.
Kompetenzniveaus nicht.

E. 4.3
Die dem Einkommensvergleich konkret zugrunde gelegten Zahlen bestreitet die
Beschwerdeführerin nicht. Es erübrigen sich Weiterungen dazu. In Anbetracht des so
ermittelten Invaliditätsgrades von lediglich 7 % für den erwerblichen Bereich bedarf es in
Einklang mit dem angefochtenen Entscheid keiner Haushaltabklärung. Es kann auch offen
bleiben, ob die Beschwerdeführerin, wie sie geltend macht, im Gesundheitsfall in einem
vollen Pensum arbeiten würde.

E. 5
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten
zu tragen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


